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Einladung zur IPAA-Mitgliederversammlung 
 
Anrede, 

im Namen des Vorstandes, Beirates und der Geschäftsführung lade ich Dich ganz herzlich zu 
unserer nächsten ordentlichen Online-Mitgliederversammlung ein.  

Die Möglichkeit für eine Onlineversammlung ergibt sich derzeit nicht aus unserer Satzung. Nach 
Artikel 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie, § 5 Vereine und Stiftungen, Absatz 2 kann abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs der Vorstand auch ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitglie-
dern ermöglichen an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzu-
nehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben. Diese Re-
gelung ist bis zum 31.12.2021 befristet. Von diesem Recht hat der IPAA-Vorstand durch seinen 
Beschluss Gebrauch gemacht.  

Die Online-Mitgliederversammlung findet wie in unserer Mail vom 01.03.2021 angekündigt am 
 

Donnerstag, 10. Juni 2021 um 10.00 Uhr 
 
statt. 
 
Der Einladung haben wir  
 

• den Finanzplan 2021 
• das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 02.09.2020 
• Antrag zur Satzungsänderung 

 
beigefügt. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2020 kann direkt unter www.ipaa.de geladen werden. 
Bitte auf der Startseite rechts oben unter „Suchen nach ….“ Geschäftsbericht eingeben. 
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Als Tagesordnung schlage ich vor: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung   
2. Aktueller Bericht aus dem IPAA-Vorstand 
3. Geschäftsbericht des Vorstandes mit Erläuterungen zum vorgelegten  

Jahresabschluss mit Finanzplan 2021 
4. Bericht der Abschlussprüfer  
5. Diskussion zu den TOP 2 und 3   
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 und des Finanzplanes 2021 

gemäß § 10 Abs. 1 Buchstabe a und b der Satzung  
7. Entlastung des Vorstandes gemäß § 10 Abs. 1 Buchstabe c der Satzung 
8. Anträge gem. § 11 der Satzung 

- Satzungsänderung, § 9 Mitgliederversammlung 
9. Vorstandswahlen 

- Nachwahl von zwei Vorstandsmitgliedern 
10. Wahl der Abschlussprüfer 

"Prüfung des IPAA-Jahresabschlusses als Unterfall zu 
 § 10 Abs. 1 Buchstabe c der Satzung" 

11. Verschiedenes 
12. Schlussworte 

Die Online-Mitgliederversammlung bedarf gewisser Vorkehrungen, damit sichergestellt wird, 
dass nur Mitglieder und niemand sonst an ihr teilnehmen. Deshalb sehen wir folgendes vor:  

Die Bekanntgabe des Einwahllinks erfolgt ausschließlich an die bei uns registrierte E-Mail- 
Adresse unserer Vereinsmitglieder. Solltet ihr über eine andere E-Mail-Adresse an der Online-
Mitgliederversammlung teilnehmen wollen, gebt uns diese bitte auf dem beiliegenden Anmelde-
formular bekannt.  

An der Online-Mitgliederversammlung kann eine Teilnahme ausschließlich über diese  
registrierte E-Mail-Adresse vorgenommen werden. Der Zugang über eine andere  
E-Mail-Adresse ist nicht möglich und wird von der Moderationstechnik blockiert.  

Der aktuelle gültige Zugangslink mit einem Passwort wird in einer gesonderten Email  
unmittelbar vor der Versammlung an die registrierte E-Mail-Adresse bekannt gegeben. 

Anrede, teile uns möglichst bald auf dem beigefügten Formular mit, ob Du an der 
Mitgliederversammlung teilnimmst. 
 
Ich wünsche bis dahin eine gute Zeit und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Frank Wegling 
Vorsitzender des Vorstandes IPAA e.V. 
 
 
Anlagen 
 
 
er Fax: 0231/136159 oder per E-Mail: bildung@ipaa.de 















Institut für Personalführung, 
Arbeitsrecht und Arbeitswirtschaft e.V.

EINNAHMEN

€ in vH
Seminargebühren 480.000 99,94
Sonstige Einnahmen 300 0,06

480.300 100,00

AUSGABEN

€ in vH
Personalkosten 335.142 43,73
Honorare Gastreferenten 162.369 21,19
Reisekosten, Auslagen 31.320 4,09
Hotelkosten 46.255 6,04
Geschäftsausstattung 30.000 3,91
Bürobedarf 12.000 1,57
Fernmeldegebühren 4.000 0,52
Lehrgangsmaterial 3.000 0,39
Fachliteratur 2.000 0,26
Postausgaben 6.800 0,89
Versicherungen 10.500 1,37
Inserate, Werbemaßnahmen, Prospekte 39.000 5,09
Nebenkosten Seminarbetrieb 57.025 7,44
Wartungs- und Reparaturkosten 5.000 0,65
Zinsen und sonstige Bankkosten 1.200 0,16
Miete für Geschäftsräume 11.734 1,53
Dienstleistungen 5.000 0,65
Verschiedenes 4.000 0,52

766.345 100,00

Inanspruchnahme der Rücklage -286.045 

Finanzplan 2021
Beschlussfassung auf der Mitgliederversammlung / ST online
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Antrag auf Satzungsänderung 
 
Antragsteller: Vorstand des IPAA e. V. 
 
Die IPAA-Mitgliederversammlung möge beschließen, der § 9 der Satzung des IPAA in der 
Fassung vom 25.03.2015 ist gemäß der nachstehenden Formulierung in der rechten Spalte 
zu ändern. Die zu ändernden Textstellen sind unterstrichen. 
 
Begründung: 

Aufgrund von bestehenden Planungsunsicherheit durch die bestehende Pandemie für Präsenz-mit-
gliederversammlungen in dem dafür notwendigen sicheren und gesundheitlich unbedenklichen Rah-
men sollen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um auch in solchen Situationen eine 
ordnungsgemäße Versammlung sicherstellen zu können. 

Diese Möglichkeit für eine Onlineversammlung ergibt sich derzeit nicht aus unserer Satzung.  

Nach Artikel 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, § 
5 Vereine und Stiftungen, Absatz 2 kann abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs der Vorstand auch ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen an 
der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitglieder-
rechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben. Diese Regelung ist bis zum 
31.12.2021 befristet. 

Um auch darüber hinaus handlungsfähig zu sein dient dieser Beschlussvorschlag. 

Satzung des IPAA 
(Institut für Personalführung, Arbeitsrecht 
und Arbeitswirtschaft e. V.) 
 
(Fassung vom 29.03.2015) 
 
§ 9 
Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung fin-
det jährlich, möglichst im ersten Quartal 
statt. 
 
Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung ei-
ner Frist von zwei Wochen schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand muss auf Antrag von mindes-
tens 25 v.H. der Mitglieder eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung unter 

Satzung des IPAA 
(Institut für Personalführung, Arbeitsrecht und 
Arbeitswirtschaft e. V.) 
 
(Fassung gem. Beschlussvorschlag) 
 
§ 9 
Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung 
findet jährlich, möglichst im ersten Quartal 
statt. 
 
Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung ei-
ner Frist von zwei Wochen schriftlich per 
Brief oder in Textform per Mail oder Fax 
unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 
Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
Der Vorstand entscheidet weiterhin, ob die 
Mitgliederversammlung als Präsenzver-
sammlung oder im Onlineverfahren durch-
geführt wird oder ob eine schriftliche Abstim-
mung zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
im Vorfeld der Versammlung oder anstelle 
einer Versammlung möglich sein soll. 
 
Der Vorstand muss auf Antrag von min-
destens 25 v.H. der Mitglieder eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung unter 
Angabe der vorgeschlagenen 
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Angabe der vorgeschlagenen Tagesord-
nung binnen drei Wochen nach Antragsein-
gang einberufen. 
 
Der Vorstand kann jederzeit außerordentli-
che Mitgliederversammlungen einberufen. 
 
Für die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung gelten im Übrigen die Bestim-
mungen über die ordentliche Mitgliederver-
sammlung. 
 

Tagesordnung binnen drei Wochen nach 
Antragseingang einberufen. 
 
Der Vorstand kann jederzeit außerordent-
liche Mitgliederversammlungen einberu-
fen. 
 
Für die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung gelten im Übrigen die Bestim-
mungen über die ordentliche Mitgliederver-
sammlung. 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsit-
zenden des Vereins geleitet. 
 
Bei einer Präsenzversammlung sind nur 
die am Eingang des Versammlungssaales 
registrierten Mitglieder bei Anwesenheit im 
Veranstaltungssaal abstimmungsberech-
tigt. Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich 
per Handzeichen. Ist hierdurch auch nach 
Wiederholung keine eindeutige Feststel-
lung der Mehrheit möglich, erfolgt die 
schriftliche Abstimmung.  
 
Die im Onlineverfahren durchgeführte Mit-
gliederversammlung erfolgt in einem nur 
für Mitglieder mit ihrer registrierten 
Emailadresse und einem nur für diese Mit-
gliederversammlung freigeschalteten Link 
als Onlinekonferenz. Es besteht für Mitglie-
der der Anspruch auf Teilnahme nur mit ei-
ner spätestens innerhalb von 7 Tagen nach 
Erhalt der Einladung oder einer bereits im 
Voraus für das Mitglied registrierten 
Emailadresse. Abstimmungen in der Ver-
sammlung erfolgen nur unter den im Zeit-
punkt der Abstimmung in der Onlinekonfe-
renz freigeschalteten Teilnehmern.  Für die 
Abstimmung kann die Chatfunktion der On-
linekonferenz genutzt werden. Während 
der Versammlung wird durch die Moderati-
onstechnik ständig geprüft, ob nur Teilneh-
mer mit den registrierten Emailanschriften 
teilnehmen. 
 
Schriftliche Abstimmungen können in Text-
form erfolgen, indem die Mitglieder ihren Ab-
stimmungsbogen an die in der Einladung 
genannte Adresse innerhalb einer festge-
setzten angemessenen Frist von in der Re-
gel 14 Tagen per Brief, Mail oder Fax zu-
rücksenden. 
 

 


